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Promotionsordnung 
 

des Fachbereichs  
Elektrotechnik und Informatik  

der Universität Siegen  
vom 29. Oktober 2003  

 
in der Fassung vom 23. Mai 2006 

 



Ordnung 

zur Änderung der 

P r o m o t i o n s o r d n u n g 

des Fachbereichs 

E l e k t r o t e c h n i k   und   I n f o r m a t i k

der 

Universität Siegen 

  
Vom 23. Mai 2006

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 97 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. 
S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 119), hat die 
Universität Siegen die folgende Ordnung erlassen: 



Artikel I 

Die Promotionsordnung des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik der Universität 
Siegen vom 29. Oktober 2003 (AM Nr. 26/2003) wird wie folgt geändert: 

1.) § 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 „Besonders qualifizierte Absolventen/Absolventinnen von Fachhochschulen werden 
als Doktoranden/Doktorandinnen zugelassen, wenn in einem Aufnahmeverfahren 
ihre besondere Eignung im Promotionsfach, vergleichbar mit der von Universitäts-
absolventen/-absolventinnen, nachgewiesen wird. Voraussetzung für diesen Zu-
gang zur Promotion ist in der Regel ein Studienabschluss mit einer Gesamtnote von 
2,0 oder besser. Das Aufnahmeverfahren berücksichtigt den spezifischen Ab-
schluss und erstreckt sich über max. drei Semester, in denen an Lehrveranstaltun-
gen im Umfang von ca. 12 SWS (15 Leistungspunkte) je Semester teilzunehmen 
ist. Der Inhalt dieser zusätzlichen Leistungen wird vom Promotionsausschuss in 
Absprache mit dem/der Betreuer/Betreuerin des/der Doktoranden/Doktorandin fest-
gelegt. In diesem Zeitraum sind bis zu vier Nachweise über erbrachte Studienleis-
tungen zu erbringen.“ 

2.) § 2 Absatz 3 (alt) wird Absatz 4 

3.) § 2 Absatz 4 (alt) wird Absatz 5 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in dem Verkündungsblatt „Amtli-
che Mitteilungen der Universität Siegen“ in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Elektro-
technik und Informatik vom 13. Juli 2005 und 22. Februar 2006. 

Siegen, den 23. Mai 2006 Der Rektor 

gez. R. Schnell 

( Prof. Dr. Ralf Schnell ) 


